
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beitritt der Stadt Göttingen zur EAM Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten gGmbH 

Sehr geehrter Herr Marek, 

die E.ON Mitte AG hat eine Gesellschaft gegründet, die sie EAM gGmbH genannt hat. Sie bietet der 
Stadt Göttingen an, sich an dieser gemeinnützigen Gesellschaft zu beteiligen und dadurch in den Ge-
nuss von Fördergeldern aus dieser Gesellschaft zu kommen. 

Indirekt enthält der Gesellschaftsvertrag der EAM gGmbH (s. Anlage) das Junktim, dass für die Zah-
lung der in Aussicht gestellten jährlichen Zuwendungen an die Stadt Göttingen notwendigerweise die 
E.ON Mitte AG Eigentümerin und Betreiberin des Strom- und Erdgasnetzes sein muss, die der unmit-
telbaren Versorgung von Haushaltskunden dienen (s. Anlage). 

Die Göttinger Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat folgende Fragen an Sie mit der Bitte um eine 
rechtliche Prüfung und Stellungnahme: 

1. Handelt es sich hierbei um einen Verstoß gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB)? Liegt hier insbesondere eine unerlaubte Nebenabrede vor? 

2. Beinhaltet das oben bezeichnete Junktim eine indirekte zusätzliche Ausschüttung der Konzessi-
onsabgabe? 

3. Liegt bei der in Aussicht gestellten Förderung eine Vorteilnahme durch die Kommune vor? 

4. Wie ist eine Beteiligung an einer derartigen Gesellschaft bei einer Neuvergabe der Konzessions-
verträge zu bewerten? Können oder müssen die Förderbeträge der EAM gGmbH, die ja an einen 
bestehenden Konzessionsvertrag gebunden sind, in die Bewertung eines Angebots der E.ON Mit-
te einbezogen werden? 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen. 

Eine Kopie dieses Schreibens geht an die zuständigen Kartellbehörden des Landes Niedersachsen 
und des Bundes ebenfalls mit der Bitte um Prüfung und Beurteilung dieses Sachverhalts. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sabine Morgenroth, energiepolitische Sprecherin der Fraktion. 
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Anlagen: 

- SPD-Ratsantrag „Beteiligung an der EAM gGmbH vom 12.08.2010 zur Ratssitzung am 
10.09.2010 einschließlich Gesellschaftsvertrag und Förderrichtlinie sowie Karte der geografischen 
Zuständigkeitsbereiche der Regionalausschüsse 

- Änderungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen am 10.09.2010 

- Auszug aus der Niederschrift über die 32. öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Göttingen vom 
10.09.2010 

- Beschlussvorlage der Verwaltung (einschließlich der Förderrichtlinie und des Gesellschafterver-
trages) für den Bauausschuss am 9.12.2010 und den Stadtrat am 10.12.2010. 

- Rede von Sabine Morgenroth am 9.12.2010 im Bauausschuss 

- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für den Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke am 20.01.2011 einschließlich der diesbezüglichen Antwort der Verwaltung am 
20.01.2011 
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Änderungsantrag zu TOP 6 der Ratssitzung: 

„Beteiligung an der EAM GmbH“  
 

Der Rat möge beschließen: 

Punkt 1) des Antrags der SPD – Fraktion wird wie folgt geändert: 

„Die Verwaltung wird beauftragt, den Erwerb eines Geschäftsanteils in Höhe von 100 Euro 
und damit der Beteiligung an der gemeinnützigen EAM Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten 
GmbH zu prüfen und die Ergebnisse dem Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke 
zum Beschluss vorzulegen.“ 

Punkt 2) des Antrags wird gestrichen. 

 

Begründung: 

erfolgt mündlich. 

 
Antrag für den 
Rat 
am 10.9.2010 
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Stellungnahme zu TOP 5 am 9.12.2010 im BA und TOP 54 am 10.12.2010 im Rat 
„ Beteiligung an der Gesellschaft EAM Energieeffizienz mitgestalten gGmbH, 
Beitritt zur Gesellschaft“ 
von Sabine Morgenroth 
vorgelegt am 8.12.2010 
 
 
 
Meine Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lehnt die Verwaltungsvorlage ab: 

 

Der Beitritt der Stadt Göttingen soll zum 15.12.2010 erfolgen. Warum wird hier 

ein Verfahren angestrebt, das eine sorgfältige Diskussion einer Beteiligung der 

Stadt Göttingen an der EAM gGmbH von Anfang an unmöglich macht? In 

der Verwaltungsvorlage heißt es „Da der Beitritt zur EAM gGmbH laut Aussage 

der E.ON Mitte AG bis zum 31.12.2010 erfolgen sollte, …“ Kein Wort einer 

Begründung der Frist, außer die E.ON Mitte AG will das. 

 

Gerade in Zeiten hoher Verschuldung und Finanznot der Kommunen ist die 

Zustimmung zu einer Beteiligung an der gGmbH der falsche Weg. Es muss 

ausgeschlossen werden, dass die Kommunen in noch größere finanzielle und 

institutionelle Abhängigkeiten von der Atomindustrie geraten. Im Folgenden 

versuche ich aufzuzeigen, an welchen Stellen die E.ON in dem 

Gesellschaftervertrag und der Förderrichtlinie ihren Einfluss geltend macht und 

die Kommunen sich bei einem Beitritt in die EAM gGmbH in eine noch größere 

Abhängigkeit von der E.ON AG begäben. 

 

Im § 2 Gesellschaftszweck, Gegenstand des Unternehmens Abs. 2 geht es 

neben anderem um die unentgeltliche Beratung und unentgeltliche 

Veranstaltung von Vortragsreihen, die sich vor allem an die Öffentlichkeit und 

Privathaushalte richten. Unentgeltlich heißt nicht unabhängig von der 

Atomindustrie. Um diese Unabhängigkeit geht es. Die Stimmrechtsregelung 

sieht vor, dass unabhängig von der Anzahl der beteiligten Kommunen die 

E.ON Mitte AG 16 % der Stimmen – und damit die Sperrminorität – hält. Die 

Kommunen teilen sich die verbleibenden 84 % der Stimmen 

genossenschaftlich. (s. § 8 Abs. 3 Abweichend vom § 47 Abs. 2 GmbHG …)  



 

Der Sitz der Gesellschaft und Sitz der Verwaltung ist in Kassel, vermutlich in der 

Monteverdistraße. 

 

Nach § 6 Geschäftsführung, Vertretung Abs. 2 hat die E.ON Mitte AG hat das 

Vorschlagsrecht für den Geschäftsführer – vermutlich eine der E.ON nahe 

stehende Person und nicht beispielsweise ein ausgewiesener 

Atomkraftgegner. Entsprechend tendenziös dürften die Beratungen, 

Veranstaltungsreihen und Umsetzungen von Beschlüssen sein. Bei der Auswahl 

förderfähiger Maßnahmen ist die Markteinführung neuer Technologien 

erwähnt. Ist das eine Umschreibung einer flächendeckenden Einführung von 

Wärmepumpen, die der Atomindustrie Stromabnahmemengen sichern 

sollen? 

 

Die Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 85 % 

der Stimmen vertreten sind, d.h. ohne zumindest 1% der E.ON-Stimmrechte ist 

die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig. Was auf den ersten Blick 

als Zurückhaltung erscheint, ist in Wirklichkeit der konsequente Machtanspruch 

der E.ON Mitte AG mit minimalem Einsatz. 

 

Zuwendungen werden für Kommunen eingezahlt, die Gesellschafter der EAM 

gGmbH sind und soweit deren Strom- und Erdgasnetz im Eigentum der E.ON 

Mitte AG ist und von ihr betrieben wird. Die Aufteilung des Gesamtbudgets für 

die Auskehrung der Fördermittel soll sich an den Einwohnerzahlen der 

Kommunen in dem jeweiligen Regionalausschuss orientieren. Worüber 

bestimmen dann die Regionalausschüsse, wenn die Geldverteilung von 

vornherein weitgehend festgelegt ist? Worin besteht ihr Sinn? Handelt es sich 

hierbei um ein pseudodemokratisches Feigenblatt? 

Im § 9 Regionalausschüsse Abs. 6 steht „Die Umsetzung der von den 

Regionalausschüssen beschlossenen Fördermaßnahmen erfolgt durch die 

Geschäftsführung.“ 

 



§ 10 Änderung des Gesellschaftsvertrages und der Förderrichtlinie sieht eine 

Erhöhung der Stimmenmehrheit von 75 % auf 85 % vor, so dass auch hier die 

E.ON mit 1 % Änderungen nach dem Umwandlungsgesetz bestimmen kann. 

In diesem Gesetz geht es um Umwandlungen oder Verschmelzungen. Steht 

hier dahinter, dass nach Abschluss der Verlängerungen der 

Konzessionsverträge im Umland eine Verschmelzung dieser Gesellschaft mit 

E.ON Netz vorgesehen ist? Der Zeithorizont für diese Vertragsverlängerungen  

in den Umlandgemeinden ist nämlich etwa drei Jahre. 

 

§ 11 Verfügung über Geschäftsanteile: Die Abtretung von Geschäftsanteilen 

ist nur mit der Zustimmung der Gesellschaft zulässig, also wieder nur, wenn die 

E.ON dies zulässt. Die E.ON selbst darf aber Geschäftsanteile an Kommunen 

ohne Zustimmung der Gesellschaft übertragen. Sollen hier möglicherweise die 

Kommunen „belohnt“ werden, die mit E.ON Konzessionen verlängern, ohne 

dass die Gesellschafterversammlung miteingebunden wird? Wird mit diesem 

Ausspielen der Gemeinden untereinander eine Synchronisierung der 

Konzessionen der Umlandgemeinden mit dem Göttinger Konzessionsvertrag 

von vornherein nicht verhindert oder zumindest deutlich erschwert? Die 

Synchronisierung der Konzessionen wäre die Grundlage für ein ökonomisch 

tragfähiges Modell zur Übertragung der Netze in das Eigentum Dritter und zum 

Betreiben der Netze unabhängig von E.ON. 

 

In der Förderrichtlinie heißt es: „Eine Prüfung der Mittelverwendung kann 

innerhalb von drei Jahren nach Vergabe der Mittel erfolgen.“ Und: „Wird der 

angegebene Zweck der Maßnahme nicht oder teilweise nicht erreicht  

und/oder liegt ein Verstoß des Mittelempfängers gegen diese Richtlinie vor, 

sind die Fördermittel zurückzuzahlen. Liegt hier ein Verstoß vor, wenn die 

geförderte Kommune der E.ON innerhalb dieser drei Jahre die Konzession 

entzogen hat? 

 

Die Förderrichtlinie sieht darüber hinaus vor, die Personal- und Sachkosten der 

Gesellschaft sowie Beraterkosten für Projektplanungen aus den eingezahlten 



Zuwendungen zu decken. Das bedeutet, dass die vorgelegten Zahlen 

widersprüchlich, die Förderzuschüsse deutlich kleiner sind und nicht in dem 

Umfang zur Verfügung stehen können, wie es in der Verwaltungsvorlage 

ausgeführt wird. Es sei denn, es würden darüber hinaus Zuwendungen 

weiterer Geldgeber akquiriert. Sind das dann beispielsweise Zuwendungen 

von Vattenfall, die sich ja neuerdings auch sehr für unsere Region 

interessieren, um Windkraftanlagen zu bauen? 

 

Zusammenfassend lehnen wir diesen Antrag ab, weil die Kommunen – also 

auch unsere Stadt Göttingen - durch den Beitritt zu dieser EAM befangen 

werden. Sie sind nicht mehr frei durch die in Aussicht gestellten Fördermittel, 

weil sie nur in den Genuss dieser Mittel kommen, wenn die Strom- und 

Gasnetze im Eigentum der E.ON bleiben und auch von ihr betrieben werden. 

Dabei müssen die südniedersächsischen Kommunen die Möglichkeit zum 

Netzrückkauf bei Auslaufen der Stromkonzessionen behalten. Schließlich ist es 

darüber hinaus so, dass das in Aussicht gestellte Geld unserer Stadt auch nicht 

wirklich aus der Finanznot helfen würde. Die Tatsache, dass in der 

Verwaltungsvorlage unter Punkt 3 der Vorbehalt der 

Unbedenklichkeitserklärung durch die Kommunalaufsicht des 

Niedersächsischen Innenministeriums formuliert ist, deutet überdies stark 

darauf hin, dass sich die Verwaltung selbst auch nicht sicher ist, ob dieser 

Schritt nicht als Bestechungsversuch des Oberbürgermeisters und des VA 

gewertet werden könnte, der sie haftungsrechtlich außerordentlich belasten 

würde. Insoweit geht es hier auch um eine Abwendung eines großen 

Schadens sowohl von unserem Oberbürgermeister als auch den Mitgliedern 

des VA. Es geht um die Integrität und Glaubwürdigkeit unserer Politik und um 

die Energiewende ohne die Atomindustrie. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beitritt zur Gesellschaft EAM Energieeffizienz akti v mitgestalten gGmbH  

In der Begründung der Verwaltungsvorlage FB80/333/10 vom 29.11.2010 sowie des SPD-
Antrages „Beteiligung an der EAM GmbH“ vom 12.08.2010 zur Ratssitzung am 10.09.2010 
heißt es wörtlich: „Die Höhe der jährlichen Zuwendungen durch die E.ON Mitte AG ermitteln 
sich nach folgendem Schlüssel: 

• 1,00 EUR je Einwohner der Kommunen, die Gesellschafter sind und in deren Gebiet sich 
ein Stromversorgungsnetz zur unmittelbaren Versorgung von Haushaltskunden befindet 
sowie 

• 0,20 EUR je Einwohner der Kommunen, die Gesellschafter sind und in deren Gebiet sich 
ein Erdgasversorgungsnetz zur unmittelbaren Versorgung von Haushaltskunden befin-
det, 

soweit die E.ON Mitte AG Eigentümerin und Betreiberin des in der Kommune befindlichen 
Strom- bzw. Erdgasversorgungsnetzes ist.“ 

Dieser Passus findet sich weder im dem dem Rat vorgelegten Gesellschaftsvertrag der EAM 
gGmbH noch in der zugehörigen dem Rat vorgelegten Förderrichtlinie wieder. 

Wir fragen den Oberbürgermeister: 

1. Treffen die oben bezeichneten Angaben über die Höhen der jährlichen Zuwendungen in 
dem angegebenen Zitat zu? 

2. Ist es richtig, dass die jährlichen Zuwendungen an Kommunen dann und nur dann flie-
ßen, wenn die E.ON Mitte AG Eigentümerin und Betreiberin des in der Kommune befind-
lichen Strom- und Erdgasversorgungsnetzes ist? 

3. Gibt es zu den Punkten 1. und 2. dieser Anfrage rechtlich verbindliche Zusagen der E.ON 
Mitte AG gegenüber der Stadt, gegenüber dem Oberbürgermeister? 

4. In welcher Form und wann wurden diese Zusagen gemacht?  

5. Wenn die Antwort zu 3. „ja“ lautet: Wieso wurden diese Zusagen der Politik weder im VA 
noch im BA und auch nicht im Rat vorgelegt? 

 
Anfrage für den 
Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke 
am 20.1.2011 
 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -RATSFRAKTION- 

HIROSHIMAPLATZ 1-4,  37083 GÖTTINGEN 
Fraktion im Rat  
der Stadt Göttingen 
 
Geschäftsführung: Jürgen Bartz  
 
 
Tel: 0551-400-2785 
Fax: 0551/400-2904 
GrueneRatsfraktion@goettingen.de 
www.gruene-goettingen.de 
 
 

                          4.1.2011    

 



            Der Oberbürgermeister 

  

 
Antwort der Verwaltung 
auf die Anfrage der/des 

: Bündnis 90/Die Grünen-Ratsfraktion 

   
für die Sitzung des 
Ausschusses für Bauen, 
Planung und Grundstücke am 

: 20.01.2011 

   
THEMA : Beitritt zur Gesellschaft EAM Energieeffizienz 

Aktiv Mitgestalten gGmbH 
   
Antwort erteilt : Stadtrat Dienberg 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
1. Ja 
 
2. Nein, gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 muss die E.ON Mitte AG in dem Fördergebiet „…Eigentümerin und 

Betreiberin von Strom oder Erdgasnetzen“ sein. Die Zuwendungen von der E.ON Mitte AG sollen jedoch 
nicht direkt an die Kommunen, sondern an die EAM Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten gGmbH fließen.  

 
3. Die Höhe der jährlichen Zuwendungen wurde der Stadt in dem Anschreiben der E.ON Mitte AG mitgeteilt, 

in dem sie den Erwerb von Geschäftsanteilen an der EAM gGmbH anbietet. Die Förderung ist Zweck des 
Unternehmens EAM gGmbH und auf Dauer angelegt, die E.ON Mitte AG hat eine Förderung der EAM 
gGmbH in der genannten Höhe für zunächst 5 Jahre verbindlich zugesagt, daran wird sich eine 
Folgeerklärung der E.ON Mitte AG anschließen.  

 
Dass für die Zahlung dieser Zuwendungen notwendigerweise die E.ON Mitte AG Eigentümerin und 
Betreiberin des Strom- oder Erdgasnetzes sein muss, lässt sich indirekt aus dem Gesellschaftsvertrag 
schließen. Da in § 2 (1) das "Fördergebiet" als das Gebiet definiert ist, "in welchem die E.ON Mitte AG 
Eigentümerin und Betreiberin von Strom- und Erdgasnetzen ist, die der unmittelbaren Versorgung von 
Haushaltskunden dienen", und die EAM gGmbH nur im Fördergebiet tätig werden darf, ist davon auszugehen, 
dass die Zuwendungen nur für Kommunen gezahlt werden, die sich im Fördergebiet befinden, also auf deren 
Gebiet die E.ON Mitte AG ein Strom- oder Erdgasnetz besitzt und betreibt. Selbst wenn die E.ON Mitte AG 
Zuwendungen für eine Kommune zahlen würde, die sich nicht im "Fördergebiet" befindet, könnten von der 
EAM gGmbH keine Projekte von dieser Kommune oder Dritten in ihrem Gebiet gefördert werden. Ein 
Gesellschaftsanteil an der EAM gGmbH hätte für diese Kommune oder ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
keinen finanziellen Vorteil.  
Die Verwaltung geht davon aus, dass nur denjenigen Kommunen Geschäftsanteile angeboten wurden, die 
sich im "Fördergebiet" befinden. 
 
Die zitierte Darstellung über Höhe und Bedingungen für die Zuwendungen ist dem Gesellschaftsvertrag und 
der Förderrichtlinie bzw. dem o.g. Anschreiben zu entnehmen. Die Bedingungen sind der dieser Antwort als 
Anlage beigefügten Erklärung der E.ON Mitte AG zu entnehmen. Weitere, insbesondere rechtsverbindliche 
Zusagen der E.ON Mitte AG über die Zuwendungen liegen nicht vor. 
 
4. siehe unter 3. 
 
5. Als Anlage zur Beschlussvorlage der Verwaltung wurden mit dem Gesellschaftsvertrag, der 

Förderrichtlinie und der Gebietskarte die Vertragsunterlagen zur Beteiligung an der EAM gGmbH 
vorgelegt.  

 
Anlage: Erklärung der E.ON Mitte AG 
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